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Änderungen im Lohnbüro ab der Lohnabrechnung ab Monat 05.2006 
 

Das Saison-Kurzarbeitergeld (ersetzt das bisheriges Winterausfallgeld) 
 
 
Sehr geehrt«Briefanrede1», 
«Briefanrede2» 
 
wie wir auf der Internetseite  http://www.zdb.de/ gelesen hatten, sind die Grundlagen für das neue 
Saison-Kurzarbeitergeld nun vorhanden. Wir veröffentlichen daher diese Informationen auf unserer 
WebSite http://www.buerdat.com/ unter aktuelle Infos und hier Datenservice Lohn und Baulohn. 
 
Für Sie als ZVK-pflichtiges Unternehmen ändert sich also zur Lohnabrechnung ab Monat 05.2006 
die Höhe der Winterbauumlage (auf der Grundlage des ZVK-pflichtigen-Bruttoentgeltes) 

- bis Abrechnungsmonat 04.2006 = 1% 
- ab Abrechnungsmonat 05.2006 = 2% 

Diese neuen 2% werden zu 60% (=1,2%) vom Unternehmen getragen, 40% (=0,8%) von den Arbeitern. 
Für Ihr Unternehmen bedeutet dies, daß die Lohnnebenkosten hier um 0,2% aus dem ZVK-Brutto 
steigen. Allerdings erhalten Sie nun bei Auszahlung von Saison-Kurzarbeitergeld (anstelle bisherigen 
Winterausfallgeld bzw. Schlechtwettergeld) die Sozialversicherungsbeiträge erstattet.  
Für die Lohnabrechnungen ändert sich für Sie und uns aus heutiger Sicht organisatorisch nichts.  
Wir werden aber diese neuen Berechnungen automatisch ab Monat Mai so vornehmen. 
 
Da hier nun auch die Arbeiter mit 0,8% der Bruttolohnsumme belastet werden – sich also auch die 
Abzüge auf der Lohnabrechnung erhöhen (= weniger Nettoentgelt), haben wir versucht, auf einer 
DIN-A-4-Seite diese Regelung etwas arbeitnehmerfreundlich zu gestalten. Die Arbeitnehmer, welche 
nun also während des Jahres viele Stunden auf ihren Zeitkonten ansparen, erhalten am Jahresende 
bei witterungsbedingtem Arbeitsausfall, bei denen ja zunächst die vorhandenen Ansparstunden 
verrechnet werden, auf diese Ansparstunden € 2,50 netto je Stunde zuzüglich ausbezahlt.  
Wer also viele Ansparstunden hat, erhält hier auch entsprechend viel Zusatznetto. 
Wir empfehlen, soweit möglich, daß die Arbeiter in den kommenden Monaten Ansparstunden 
ansammeln, damit diese in der kommenden Wintersaison von diesem Zuschuß-Wintergeld 
(€ 2,50 je Stunde) einen Teil der erbrachten Umlage auch wieder erstattet bekommen. 
 
Leider erhalten wir (und auch Sie) von unseren zuständigen Arbeitsämtern (Agentur für Arbeit)  
diesbezüglich noch kein Infomaterial. Hier wurde uns mitgeteilt, daß die Details noch nicht 
fertig dokumentiert sind. Auch die ZVK hat laut deren Auskunft noch keinerlei Details vorliegen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Manfred Kusche 
 
Ausführliche Informationen auf unserer WebSite: 
  http://www.buerdat.com/ 
         aktuelle Infos 
            Datenservice Lohn und Baulohn 
 


